
 
 

KÜNDIGUNG BOOTSPLATZ 
 WASSERPLATZ /  TROCKENPLATZ 

 MIETPLATZ /  EINKÄUFERPLATZ 
 

Personalien des Bootshalters / der Bootshalterin 
 

Name:  Vorname:  

Strasse:  PLZ/Ort:  

E-Mail:  Geb.-Datum:  

Telefon M:  Telefon P:  

Telefon G:    

 
 

Bootsplatz-Nummer:  

Kündigung per:  

 
 

Optional: 
 

Grund:  

Bemerkung:  

 
 

 
 

Auszug aus dem Hafenreglement 
 

Kündigung 1 Kündigungen müssen schriftlich erfolgen. Massgebend ist der Zeitpunkt des Eintreffens 
bei der Empfängerin oder dem Empfänger.  

 2 Mieterinnen und Mieter können unbefristete Mietverträge bis Ende Jahr per Ende März 
kündigen. Ebenso können sie befristete Mietverträge bis Ende Jahr per Ende März 
vorzeitig kündigen. 

 
Der/die Unterzeichnende hat die obenstehenden Bedingungen zur Kenntnis genommen. 
 

Ort, Datum:  Unterschrift:  

 

Auskünfte und Einreichung der Kündigung: 
Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften, Hauptstrasse 12, 9320 Arbon 

Telefon: 071 447 14 95 / Mail: fsl@arbon.ch  

 

 
Durch die Stadt Arbon auszufüllen: 
 

Kündigung bestätigt:  

Unterschrift:  

In Boatpark vermerkt:  

Mäppli abgelegt:  
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